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Mit nun veröffentlichtem Urteil vom 9 März 2015 (Az. 7 B 14/1605) hat der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschieden, dass die wiederholte
Einblendung eines Logos während einer Fernsehsendung unerlaubte
Schleichwerbung darstellt.

Gegenstand des Verfahrens war die Ausstrahlung der Sendung „Learn from the
Pros“ durch den Fernsehsender Sport1, in der professionelle Pokerspieler Tipps
und Tricks für das Kartenspiel geben. Neben einem üblichen Sponsor-Hinweis zu
Beginn der Sendung war das Logo des Anbieters fulltiltpoker.net nahezu in jeder
Einstellung zu sehen, z.B. auf einem großen Bildschirm zwischen zwei miteinander
redenden Personen, auf animierten und tatsächlichen Spielchips, in den
Bauchbinden, in erklärenden Animationen, auf Spielkartenrückseiten und auf
Tafeln der Studiodekoration. Am Ende der Sendung wurde schließlich zum Besuch
der Homepage von „Fulltiltpoker.net“ aufgefordert.

Der Fernsehsender wehrte sich gegen einen Bescheid der Bayerischen
Landeszentrale für neue Medien und unterlag vor dem Bayerischen
Verwaltungsgericht München mit Urteil vom 13. Juni 2013.

Der BayVGH bestätigte das vorinstanzliche Urteil und stellte fest, dass die
beschriebene Darstellung des Logos „Fulltiltpoker.net“ Schleichwerbung im Sinne
der Legaldefinition in § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
darstellt, da der Fernsehsender die Absicht hatte, mit den Einblendungen für die
Dienstleistungen von „Fulltiltpoker“ zu werben. Die gesamte Sendung werde von
„Fulltiltpoker“ geradezu geprägt. Das Logo des Anbieters komme immer dann ins
Bild, wenn die Spielzüge von zwei Kommentatoren erläutert werden, also gerade
dann, wenn die Aufmerksamkeit der Zuschauer besonders gefordert ist. Darüber
hinaus werde in der Sendung ausschließlich die Marke „Fulltiltpoker“ präsentiert.
Somit habe der Fernsehsender gegen das Verbot aus § 7 Abs.7 RStV verstoßen.

Das Gericht sieht die zahlreichen Einblendungen schließlich nicht als sogenannte
aufgedrängte Werbung an. Die Übertragung der Werbung erfolge nicht in
Wahrnehmung von Informationspflichten, muss also nicht in Kauf genommen
werden, um über ein real stattfindendes Ereignis berichten zu können.
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Im Übrigen liege irreführende Schleichwerbung auch dann vor, wenn die
Werbeabsicht bei nicht als Werbung gekennzeichneter Darstellung von Waren
oder Dienstleistungen im redaktionellen Programm aufgrund von deren Intensität
und Häufigkeit nicht mehr verborgen bleibt. Die Eignung, über den Zweck der
Darstellung zu täuschen, wird nach Ansicht des BayVGH allein aufgrund der
fehlenden Kennzeichnung als Werbung begründet. Es wäre ein merkwürdiges
Ergebnis, müsste der Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz allein wegen seiner
Offenkundigkeit folgenlos bleiben.

Urteil des BayVGH vom 9 März 2015 (Az. 7 B 14/1605)
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